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Bezugszeitraum: Abs. 1 Z 6: ab 1.1.2011 vgl. § 26c Z 26 

Text 

Befreiung für Beteiligungserträge und internationale Schachtelbeteiligungen 

§ 10. (1) Von der Körperschaftsteuer sind Beteiligungserträge befreit. Beteiligungserträge sind: 

 1. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer Beteiligung an inländischen Kapitalgesellschaften und 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in Form von Gesellschafts- und 
Genossenschaftsanteilen. 

 2. Rückvergütungen von inländischen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nach § 8 Abs. 3 
Z 2 und Bezüge aus Anteilen an körperschaftlich organisierten Personengemeinschaften 
(Agrargemeinschaften) im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes. 

 3. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer Beteiligung an inländischen Körperschaften in Form 
von Genussrechten (§ 8 Abs. 3 Z 1). 

 4. Gewinnanteile jeder Art auf Grund von Partizipationskapital im Sinne des Bankwesengesetzes 
und des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

 5. Gewinnanteile im Sinne der Z 1 bis 4 aus einer Beteiligung an einer ausländischen Körperschaft, 
die die in der Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des 
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Art. 2 der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 255 S. 6) 
erfüllt und die nicht unter Z 7 fällt. 

 6. Gewinnanteile im Sinne der Z 1 bis 4 aus einer Beteiligung an einer ausländischen Körperschaft, 
die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 fallenden Körperschaft vergleichbar ist und mit deren 
Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, wenn sie nicht unter Z 7 fällt. 

 7. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer internationalen Schachtelbeteiligung im Sinne des 
Abs. 2. 

(2) Eine internationale Schachtelbeteiligung liegt vor, wenn unter § 7 Abs. 3 fallende 
Steuerpflichtige oder sonstige unbeschränkt steuerpflichtige ausländische Körperschaften, die einem 
inländischen unter § 7 Abs. 3 fallenden Steuerpflichtigen vergleichbar sind, nachweislich in Form von 
Kapitalanteilen während eines ununterbrochenen Zeitraumes von mindestens einem Jahr mindestens zu 
einem Zehntel 

 1. an ausländischen Körperschaften, die einer inländischen Kapitalgesellschaft vergleichbar sind, 

 2. an anderen ausländischen Körperschaften, die die in der Anlage 2 zum 
Einkommensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 2 der Richtlinie 
Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 255 S. 6), in der jeweils geltenden 
Fassung erfüllen, 

beteiligt sind. Die genannte Frist von einem Jahr gilt nicht für Anteile, die auf Grund einer 
Kapitalerhöhung erworben wurden, soweit sich das Beteiligungsausmaß dadurch nicht erhöht hat. 

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Veräußerungsgewinne, Veräußerungsverluste und 
sonstige Wertänderungen aus internationalen Schachtelbeteiligungen im Sinne des Abs. 2 außer Ansatz. 
Dies gilt auch für den Untergang (Liquidation oder Insolvenz) der ausländischen Körperschaft, sofern 
nicht tatsächliche und endgültige Vermögensverluste vorliegen. Diese Verluste sind um steuerfreie 
Gewinnanteile jeder Art, die innerhalb der letzten fünf Wirtschaftsjahre vor dem Wirtschaftsjahr der 
Liquidationseröffnung oder des Eintrittes der Insolvenz anfallen, zu kürzen. Die Steuerneutralität der 
Beteiligung gilt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen nicht: 

 1. Der Steuerpflichtige erklärt bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung für das Jahr der 
Anschaffung einer internationalen Schachtelbeteiligung oder des Entstehens einer internationalen 
Schachtelbeteiligung durch die zusätzliche Anschaffung von Anteilen, dass Gewinne, Verluste 
und sonstige Wertänderungen für diese steuerwirksam sein sollen (Option zugunsten der 
Steuerwirksamkeit der Beteiligung). 

 2. Die getroffene Option erstreckt sich auch auf die Erweiterung einer bestehenden internationalen 
Schachtelbeteiligung durch zusätzliche Anschaffungen. 

 3. Die Option kann nicht widerrufen werden. 

 4. Im Falle der Veräußerung oder der Übertragung einer bestehenden internationalen 
Schachtelbeteiligung im Rahmen einer Umgründung im Sinne des Umgründungssteuergesetzes 
an eine unmittelbar oder mittelbar konzernzugehörige Körperschaft ist auch die erwerbende 
Körperschaft an die Option im Sinne der Z 1 gebunden. Dies gilt auch für den Fall, dass die 
erwerbende Konzernkörperschaft eine internationale Schachtelbeteiligung an derselben 
ausländischen Körperschaft besitzt, für die keine Option ausgeübt worden ist. 

 5. Entsteht eine internationale Schachtelbeteiligung durch die Sitzverlegung der Körperschaft, an 
der die Beteiligung besteht, in das Ausland, erstreckt sich die Steuerneutralität nicht auf den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem höheren Teilwert im Zeitpunkt der 
Sitzverlegung. Geht eine internationale Schachtelbeteiligung, soweit für sie keine Option 
zugunsten der Steuerwirksamkeit erklärt worden ist, durch die Sitzverlegung der Körperschaft, 
an der die Beteiligung besteht, in das Inland unter, gilt der höhere Teilwert im Zeitpunkt der 
Sitzverlegung als Buchwert. 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 7 sind Gewinnanteile sowie Veräußerungsgewinne, 
Veräußerungsverluste und sonstige Wertänderungen aus internationalen Schachtelbeteiligungen im Sinne 
des Abs. 2 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen nicht von der Körperschaftsteuer befreit, wenn 
Gründe vorliegen, wegen derer der Bundesminister für Finanzen dies zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehungen und Missbräuchen (§ 22 der Bundesabgabenordnung) durch Verordnung anordnet. 
Das Vorliegen derartiger Gründe kann insbesondere dann angenommen werden, wenn 

 1. der Unternehmensschwerpunkt der ausländischen Körperschaft unmittelbar oder mittelbar darin 
besteht, Einnahmen aus Zinsen, aus der Überlassung beweglicher körperlicher oder 
unkörperlicher Wirtschaftsgüter und aus der Veräußerung von Beteiligungen zu erzielen, und 
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 2. das Einkommen der ausländischen Körperschaft hinsichtlich der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage bzw. hinsichtlich der Steuersätze keiner der österreichischen 
Körperschaftsteuer vergleichbaren ausländischen Steuer unterliegt. 

(5) Abweichend von Abs. 1 Z 5 und 6 sind Gewinnanteile nicht von der Körperschaftsteuer befreit, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft: 

 1. Die ausländische Körperschaft unterliegt im Ausland tatsächlich direkt oder indirekt keiner der 
österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer. 

 2. Die Gewinne der ausländischen Körperschaft unterliegen im Ausland einer der österreichischen 
Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer, deren anzuwendender Steuersatz um mehr als 10 
Prozentpunkte niedriger als die österreichische Körperschaftsteuer gemäß § 22 Abs. 1 ist. 

 3. Die ausländische Körperschaft ist im Ausland Gegenstand einer umfassenden persönlichen oder 
sachlichen Befreiung. Eine Befreiung im Sinne der Abs. 1 und 3 bleibt unbeachtlich. 

(6) In den Fällen der Abs. 4 und 5 ist die Entlastung der Gewinnanteile von einer der 
Körperschaftsteuer entsprechenden ausländischen Steuer folgendermaßen herbeizuführen: Die als 
Vorbelastung der Ausschüttung anzusehende ausländische Steuer, vorrangig die ausländische 
Körperschaftsteuer, wird auf Antrag auf jene inländische Körperschaftsteuer angerechnet, die auf die 
Gewinnanteile jeder Art gemäß Abs. 1 Z 5 bis 7 entfällt. Die anrechenbare ausländische Steuer ist bei 
Ermittlung der Einkünfte den Gewinnanteilen jeder Art gemäß Abs. 1 Z 5 bis 7 hinzuzurechnen. 
Übersteigt die anrechenbare ausländische Körperschaftsteuer die Steuerschuld unter Außerachtlassung 
einer Mindeststeuer nach § 24 Abs. 4, kann der Übersteigungsbetrag auf die Steuerschuld in den 
folgenden Jahren auf Antrag angerechnet werden. Über die Höhe des Übersteigungsbetrages ist im 
Abgabenbescheid abzusprechen. 

(7) Von der Körperschaftsteuer nicht befreit sind Gewinnanteile im Sinne des § 10 Abs. 1 Z 5 bis 7, 
soweit sie bei der ausländischen Körperschaft abzugsfähig sind. 
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